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84 Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische 
Geräte; Teile dieser Maschinen oder Apparate 

Anmerkungen 
1. Zu diesem Kapitel gehören nicht: 

a) Mühlsteine, Schleifsteine und andere Waren des Kapitels 68; 
b) Maschinen, Apparate oder Geräte (z.B. Pumpen) aus keramischen Stoffen und Teile, aus kerami-

schen Stoffen, für Maschinen, Apparate und Geräte aus Stoffen aller Art (Kapitel 69); 
c) Glaswaren für Laboratorien (Nr. 7017); Glaswaren für technische Zwecke (Nrn. 7019 oder 7020); 
d) Waren der Nrn. 7321 oder 7322 sowie ähnliche Waren aus anderen unedlen Metallen (Kapitel 74 

bis 76 oder 78 bis 81); 
e) Staubsauger der Nr. 8508; 
f) elektromechanische Haushaltgeräte der Nr. 8509; digitale Fotoapparate der Nr. 8525; 
g) Kühler für Waren des Abschnitts XVII; 
h) mechanische Besen zum Handgebrauch, andere als solche mit Motor (Nr. 9603). 

2. Vorbehältlich der Bestimmungen der Anmerkung 3 zu Abschnitt XVI und der Anmerkung 11 zu die-
sem Kapitel sind Maschinen und Apparate, die sowohl in die Nrn. 8401 bis 8424 oder 8486 als auch 
in die Nrn. 8425 bis 8480 eingereiht werden können, je nach Fall den Nrn. 8401 bis 8424 oder 8486 
zuzuweisen. 
A)  Zu Nr. 8419 gehören jedoch nicht: 
 1) Brutapparate und Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht sowie Keimschränke und Keimkam-

mern (Nr. 8436); 
 2) Getreidenetzapparate für die Müllerei (Nr. 8437); 
 3) Diffuseure für die Zuckerfabrikation (Nr. 8438); 
 4) Maschinen und Apparate für die Wärmebehandlung von Garnen, Geweben oder anderen Wa-

ren aus Spinnstoffen (Nr. 8451); 
 5) Apparate, Vorrichtungen oder Laboreinrichtungen, die eine mechanische Arbeit verrichten, bei 

der eine Temperaturänderung zwar notwendig, aber nur von untergeordneter Bedeutung ist. 
B)  Zu Nr. 8422 gehören jedoch nicht: 
 1) Nähmaschinen zum Verschliessen von Verpackungen (Nr. 8452); 
 2) Büromaschinen und -apparate der Nr. 8472. 
C)  Zu Nr. 8424 gehören jedoch nicht: 
 1) Tintenstrahl-Druckmaschinen (Nr. 8443); 
 2) Wasserstrahlschneidmaschinen (Nr. 8456). 

3. Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art, die sowohl in die Nr. 8456 als auch in die 
Nrn. 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 oder 8465 eingereiht werden können, sind der Nr. 8456 
zuzuweisen. 

4. Zu Nr. 8457 gehören nur Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung, andere als Drehmaschinen 
(einschliesslich der Drehzentren), die verschiedenartige Bearbeitungsvorgänge ausführen können, 
und zwar entweder: 
a) durch automatischen Werkzeugwechsel aus einem Werkzeugmagazin entsprechend einem Be-

arbeitungsprogramm (Bearbeitungszentren), 
b) durch automatischen Einsatz verschiedener Bearbeitungseinheiten, die gleichzeitig oder aufei-

nanderfolgend ein feststehendes Werkstück bearbeiten (Mehrwegmaschinen), oder 
c) durch automatisches Zuführen des Werkstückes zu verschiedenen Bearbeitungseinheiten (Trans-

fermaschinen). 

5. Im Sinne der Nr. 8462 gilt als «Längsteilanlage» für Flacherzeugnisse eine aus einem Abroller, einer 
Richtvorrichtung, einem Längsteiler und einem Aufroller bestehende Verarbeitungsanlage. Eine «Ab-
länganlage» für Flacherzeugnisse besteht aus einem Abroller, einer Richtvorrichtung und einer 
Schere. 

6. A) Als «automatische Datenverarbeitungsmaschinen» im Sinne der Nr. 8471 gelten Maschinen, die: 
1) das Verarbeitungsprogramm oder die Verarbeitungsprogramme und mindestens die zur 

Durchführung dieses Programms oder dieser Programme unmittelbar notwendigen Daten zu 
speichern vermögen; 

2) entsprechend den Erfordernissen des Benutzers frei programmiert werden können; 
3) Rechenvorgänge nach den Eingaben des Benutzers durchführen können; und  
4) ohne menschlichen Eingriff ein Verarbeitungsprogramm durchzuführen vermögen, das sie 

während des Programmablaufs durch logische Entscheidung selbst ändern können. 

B) Automatische Datenverarbeitungsmaschinen können in Form von Systemen vorkommen, die aus 
einer veränderlichen Anzahl von bestimmten Einheiten bestehen. 
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C) Unter Vorbehalt der Bestimmungen der Absätze D) und E) hiernach wird eine Einheit dann als 
Teil eines automatischen Datenverarbeitungssystems angesehen, wenn sie gleichzeitig die fol-
genden Bedingungen erfüllt: 
1) sie muss von der Art sein, wie sie ausschliesslich oder hauptsächlich in einem automatischen 

Datenverarbeitungssystem verwendet werden; 
2) sie muss unmittelbar oder über eine oder mehrere andere Einheiten an die Zentraleinheit an-

geschlossen werden können; 
3) sie muss in der Lage sein, Daten in einer Form – als Code oder Signale – zu empfangen oder 

zu liefern, die vom System verwendet werden kann. 

Für sich gestellte Einheiten einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine gehören zu Nr. 
8471. 

Jedoch sind Tastaturen, Eingabeeinheiten für X/Y-Koordinaten und Plattenspeichereinheiten, 
welche die Bedingungen gemäss den Absätzen C) 2) und C) 3) hiervor erfüllen, stets als Einhei-
ten in die Nr. 8471 einzureihen. 

D) Die Nr. 8471 umfasst nicht die nachstehenden, für sich gestellten Apparate, selbst wenn sie alle 
Bedingungen der Anmerkung 6 C) erfüllen: 
1) Drucker, Kopierer, Fernkopierer, auch untereinander kombiniert; 
2) Sende-, Übermittlungs- oder Empfangsgeräte für Sprache, Bilder oder andere Daten, ein-

schliesslich Apparate für den Informationsaustausch in einem drahtgebundenen oder drahtlo-
sen Netz (wie ein lokales Netz (LAN) oder ein Weitverkehrsnetz (WAN)); 

3) Lautsprecher und Mikrofone; 
4) Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und Videokamera-Rekorder; oder 
5) Monitoren und Projektoren, ohne eingebautes Fernsehempfangsgerät. 

E) Maschinen mit eigener Funktion (andere als die Datenverarbeitung), die eine eingebaute automa-
tische Datenverarbeitungsmaschine aufweisen oder in Verbindung mit einer solchen arbeiten, 
sind in die ihrer Funktion entsprechende Nummer oder, falls keine solche vorhanden ist, in eine 
Sammelnummer einzureihen. 

7. Zu Nr. 8482 gehören kalibrierte Stahlkugeln, d.h. polierte Kugeln, deren grösster oder kleinster 
Durchmesser nicht mehr als 1 % vom angegebenen Durchmesser (Nennmass) abweicht, vorausge-
setzt, dass dieser Unterschied (Toleranz) nicht mehr als 0,05 mm beträgt. 

Stahlkugeln, die der vorstehenden Begriffsbestimmung nicht entsprechen, sind in die Nr. 7326 einzu-
reihen. 

8. Vorbehältlich gegenteiliger Bestimmungen und vorbehältlich der Vorschriften der vorstehenden An-
merkung 2 und der Anmerkung 3 zu Abschnitt XVI sind Maschinen mit mehrfachem Verwendungs-
zweck der Nummer zuzuweisen, die für ihren Hauptverwendungszweck in Betracht kommt. Sofern 
keine derartige Nummer vorhanden ist oder wenn der Hauptverwendungszweck nicht festgestellt 
werden kann, sind Maschinen mit mehrfachem Verwendungszweck der Nr. 8479 zuzuweisen. 

Zu Nr. 8479 gehören in jedem Falle auch Maschinen, die Seile, Taue oder Kabel aus Stoffen aller Art 
herstellen (z.B. Litzenschlagmaschinen, Seildrehmaschinen, Kabelmaschinen). 

9. Bei Anwendung der Nr. 8470 gilt der Ausdruck «Taschengeräte» nur für Geräte, deren Dimensionen 
nicht mehr als 170 mm x 100 mm x 45 mm betragen. 

10. Im Sinne der Nr. 8485 gilt als «additive Fertigung» (auch als 3D-Druck bezeichnet) das Erzeugen, 
ausgehend von einem digitalen Modell, physischer Objekte durch allmähliches Hinzufügen und 
Schichten von Stoffen (z. B. Metall, Kunststoffe, Keramiken) mit anschliessendem Verfestigen und 
Erhärten der Stoffe.  

 Vorbehältlich der Bestimmungen der Anmerkung 1 zu Abschnitt XVI und der Anmerkung 1 zu Kapitel 
84 sind Maschinen, die dem Wortlaut der Nr. 8485 entsprechen, in diese Nummer einzureihen und 
nicht in eine andere Nummer der Nomenklatur. 

11. A) Die Anmerkungen 12 a) und 12 b) zu Kapitel 85 gelten auch für die in dieser Anmerkung und bei 
der Nr. 8486 verwendeten Begriffe «Halbleiterbauelemente» und «elektronische integrierte Schal-
tungen». Jedoch umfasst für die Auslegung dieser Anmerkung und der Nr. 8486 der Begriff 
«Halbleiterbauelemente» auch lichtempfindliche Halbleiterbauelemente und Leuchtdioden (LED). 

B) Für die Auslegung dieser Anmerkung und der Nr. 8486 umfasst der Begriff «Herstellen von 
Flachbildschirmen» die Herstellung der Substrate, die in solchen Vorrichtungen verwendet wer-
den. Er umfasst nicht die Herstellung von Glas oder das Aufbringen von gedruckten Schaltungen 
oder anderen elektronischen Komponenten auf den Flachbildschirm. Der Begriff «Flachbild-
schirm» umfasst nicht die Kathodenstrahlröhren-Technologie. 

C) Die Nr. 8486 umfasst auch Maschinen und Apparate, die ausschliesslich oder hauptsächlich ver-
wendet werden zum: 
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1) Herstellen oder Reparieren von Masken und Reticles; 
2) Zusammenbauen von Halbleiterbauelementen oder elektronischen integrierten Schaltungen; 
3) Heben, Fördern, Laden und Entladen von Halbleiterbarren, Halbleiterscheiben oder Halbleiter-

bauelementen, elektronischen integrierten Schaltungen und Flachbildschirmen. 

D) Vorbehältlich der Bestimmungen der Anmerkung 1 zu Abschnitt XVI und der Anmerkung 1 zu Ka-
pitel 84 sind Maschinen und Apparate, die dem Wortlaut der Nr. 8486 entsprechen, in diese 
Nummer einzureihen und nicht in eine andere Nummer der Nomenklatur. 

Unternummern-Anmerkungen 
1. Im Sinne der Nr. 8465.20 umfasst der Begriff «Bearbeitungszentren» nur Werkzeugmaschinen zum 

Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk, harten Kunststoffen oder ähnlichen harten Stoffen, 
die verschiedenartige Bearbeitungsvorgänge durch automatischen Werkzeugwechsel aus einem 
Werkzeugmagazin entsprechend einem Bearbeitungsprogramm ausführen können. 

2. Als «Systeme» im Sinne der Nr. 8471.49 gelten automatische Datenverarbeitungsmaschinen, deren 
Einheiten gleichzeitig den Voraussetzungen gemäss Anmerkung 6 C) zu Kapitel 84 entsprechen und 
die mindestens eine Zentraleinheit, eine Eingabeeinheit (z.B. eine Tastatur oder einen Leser) und ei-
ne Ausgabeeinheit (z.B. einen Bildschirm oder einen Drucker) umfassen. 

3. Als «Ventile für ölhydraulische oder pneumatische Energieübertragungen» im Sinne der Nr. 8481.20 
gelten Ventile, die spezifisch bei der Energieübertragung in einem hydraulischen oder pneumati-
schen System verwendet werden, bei dem die Energiequelle ein unter Druck stehendes Fluid (Flüs-
sigkeit oder Gas) ist. Diese Ventile können von jeder Art sein (zum Beispiel Druckminderventile, 
Rückschlagventile). Die Nr. 8481.20 hat Vorrang vor allen anderen Unternummern der Nr. 8481. 

4. Die Nr. 8482.40 ist nur für Wälzlager mit zylindrischen Rollen mit gleichbleibendem Durchmesser von 
nicht mehr als 5 mm und einer Länge von mindestens dem Dreifachen des Durchmessers anwend-
bar. Diese Rollen können an den Enden abgerundet sein. 


